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Rechtsanwalt und Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht Matthias Meyer,
19.11.2008
Wohnungseigentumsrecht im Wandel

Das Wohnungseigentumsrecht hat in den letzten Monaten die wichtigsten Änderungen seit dem Inkrafttreten des Wohnungseigentumsgesetzes (WEG) im Jahre 1951 erfahren.

Nach der sog. „Jahrhundertentscheidung“ des Bundesgerichtshofes zur Teilrechtsfähigkeit der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer (V ZB 32/05) hatte der Gesetzgeber vor nunmehr gut einem Jahr die Novelle des WEG verabschiedet, die zum 01.07.2007 in Kraft getreten ist. Wesentliche Neuerungen betrafen – in Umsetzung der Entscheidung des Bundesgerichtshofes -  die Anerkennung der Teilrechtsfähigkeit der Gemeinschaft sowie zudem die Erweiterung der Beschlusskompetenz der Gemeinschaft, insbesondere zur Kostenverteilung und zu Modernisierungsmaßnahmen, den weitgehenden Wegfall des Erfordernisses der Zustimmung dinglich Berechtigter zur Änderung der Gemeinschaftsordnung, die Begrenzung der Außenhaftung der Wohnungseigentümer auf ihre Miteigentumsquote und die Pflicht des Verwalters zur Führung einer Beschlusssammlung. Darüber hinaus wurde im Vollstreckungsrecht eine Vorrangstellung der Gemeinschaft für Wohngeldforderungen im Zwangsversteigerungsverfahren eingeführt.

Die Änderung des WEG durch den Gesetzgeber hatte das Ziel, die Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit der Eigentümergemeinschaft zu stärken und das WEG-Verfahren in das Verfahren nach der Zivilprozessordnung zu überführen.

Über ein Jahr nach Änderung des WEG besteht nunmehr grundsätzlich Zustimmung, dass die Reform das Wohnungseigentum praktikabler gemacht hat und dies den Wohnungseigentümern unmittelbar zugute kommt. Wenn auch nicht alle Wünsche bei den Reformbemühungen in Erfüllung gegangen sind, ist die Attraktivität des Wohnungseigentums dadurch jedoch weiter erhöht und so auch für die Zukunft gesichert worden.

In der Rechtsprechung jedoch liegen zu den rechtlichen Neuerungen, von denen hier nur die wichtigsten genannt werden konnten, noch keine allumfassenden Entscheidungen der Obergerichte zu allen Bereichen vor. Die entsprechenden Lücken beginnen sich zwar zu schließen, in der Praxis herrscht jedoch vielfach noch Rechtsunsicherheit.

Wohnungseigentümer, Wohnungseigentümergemeinschaften, Beiräte und WEG-Verwalter müssen daher in ihrer täglichen Praxis sehr sorgsam mit den auftretenden Problemen des WEG-Rechts umgehen. Vereinbarungen, Gemeinschaftsordnungen und Teilungserklärungen sind häufig vor der WEG-Reform entstanden. Diese sind im Hinblick auf Eigentümerversammlungen, Beschlussanträge oder Unstimmigkeiten Beteiligter wegen der Gesetzes- und Rechtsprechungslage einer besonders genauen Prüfung unter Berücksichtigung der aktuell gültigen Rechtslage zu unterziehen, vereinzelt sogar vollständig zu überarbeiten. Anderenfalls können bei etwaigen Rechtsstreitigkeiten, aber auch im Falle von Eigentümerwechseln bzw. Veräußerungen erhebliche Nachteile entstehen.

Haben Sie als Wohnungseigentümer, Beirat, Verwalter oder sonstiger Betroffener Fragen im Zusammenhang mit dem Wohnungseigentumsrecht, lassen Sie sich von einem Rechtsanwalt beraten.
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